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1 Ein Arbeitsverhältnis liegt vor, wenn sich jemand (der Arbeitnehmer) vertraglich auf eine gewisse Zeit zur Arbeitsleistung für einen anderen (den Arbeitgeber) verpflichtet.

Beim Arbeitsvertrag (=Dienstvertrag) geht es somit um die vertraglich eingeräumte Verfügungsmacht über die Arbeitskraft des Vertragspartners, also des Arbeitnehmers, dh um seine Bereitschaft, eine gewisse Zeit bloß generell umschriebene Arbeitsleistungen zu erbringen.

Hinweis

Es müssen nicht immer sämtliche Merkmale vorliegen, es genügt ein Überwiegen wesentlicher Merkmale.

2 Ein Arbeitsverhältnis liegt vor, wenn sich jemand (der Arbeitnehmer) vertraglich auf eine gewisse Zeit zur Arbeitsleistung für einen anderen (den Arbeitgeber) verpflichtet.

3 Beim Arbeitsvertrag (=Dienstvertrag) geht es somit um die vertraglich eingeräumte Verfügungsmacht über die Arbeitskraft des Vertragspartners, also des Arbeitnehmers, dh um seine Bereitschaft, eine gewisse Zeit bloß generell umschriebene Arbeitsleistungen zu erbringen.

Beispiel

Es müssen nicht immer sämtliche Merkmale vorliegen, es genügt ein Überwiegen wesentlicher Merkmale.

Ein Arbeitsverhältnis liegt vor, wenn sich jemand (der Arbeitnehmer) vertraglich auf eine gewisse Zeit zur Arbeitsleistung für einen anderen (den Arbeitgeber) verpflichtet.

Beim Arbeitsvertrag (=Dienstvertrag) geht es somit um die vertraglich eingeräumte Verfügungsmacht über die Arbeitskraft des Vertragspartners, also des Arbeitnehmers, dh um seine Bereitschaft, eine gewisse Zeit bloß generell umschriebene Arbeitsleistungen zu erbringen.

Ein Arbeitsverhältnis liegt vor, wenn sich jemand (der Arbeitnehmer) vertraglich auf eine gewisse Zeit zur Arbeitsleistung für einen anderen (den Arbeitgeber) verpflichtet.

Beim Arbeitsvertrag (=Dienstvertrag) geht es somit um die vertraglich eingeräumte Verfügungsmacht über die Arbeitskraft des Vertragspartners, also des Arbeitnehmers, dh um seine Bereitschaft, eine gewisse Zeit bloß generell umschriebene Arbeitsleistungen zu erbringen.

Beim Arbeitsvertrag (=Dienstvertrag) geht es somit um die vertraglich eingeräumte Verfügungsmacht über die Arbeitskraft des Vertragspartners, also des Arbeitnehmers, dh um seine Bereitschaft, eine gewisse Zeit bloß generell umschriebene Arbeitsleistungen zu erbringen.

Beim Arbeitsvertrag (=Dienstvertrag) geht es somit um die vertraglich eingeräumte Verfügungsmacht über die Arbeitskraft des Vertragspartners, also des Arbeitnehmers, dh um seine Bereitschaft, eine gewisse Zeit bloß generell umschriebene Arbeitsleistungen zu erbringen.

� 	Ein Arbeitsverhältnis liegt vor, wenn sich jemand (der Arbeitnehmer) vertraglich auf eine gewisse Zeit zur Arbeitsleistung für einen anderen (den Arbeitgeber) verpflichtet.






